
Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 03/13 
 

Freiversuch/Notenverbesserung     (§§ 26 / 27 GymPO I) 
         (§§ 21 / 22 WPrOSozPädCare) 
 
 
Voraussetzungen:                    Nach ununterbrochenem Studium 
   
1. Teilnahme an der mündlichen Prüfung im 1. Hauptfach spätestens  
 
     im 9. Semester  
 
2. Beginn der Prüfung im 2. Hauptfach spätestens im 10. Semester 
 
 

Freiversuch                        - Prüfung gilt als nicht unternommen 
 
Achtung! Man kann sich nicht zu einem Freiversuch anmelden.  
 
Man meldet sich immer zur Wissenschaftlichen Prüfung an.  
 
Der Freiversuch ist kein echter „Freischuss“. Er realisiert sich erst dann,  
 
wenn die Prüfung unter den og. Bedingungen nicht bestanden wurde. 
 
“Erneute“ Prüfung spätestens im Anschluss an die letzte mündliche 
 
Prüfung.  Der Freiversuch ist nur in einem Fach möglich.  
 
 

Notenverbesserung          - Wiederholung einer bestandenen Prüfung  
 
Nur möglich, wenn die Wissenschaftliche Prüfung bei erstmaliger 
 
Teilnahme bestanden wurde. Muss und kann nur direkt im Anschluss an die  
 
letzte Hauptfachprüfung erfolgen. Anmeldung ist erforderlich.  
 
Nicht mehr möglich, wenn Referendariat begonnen wurde. 


